
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/3/11 Ra 2020/16/0006
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.2020

Index

L37155 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag Salzburg

L37165 Kanalabgabe Salzburg

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §205a

BAO §205b

InteressentenbeiträgeG Slbg 1962 §11

Rechtssatz

§ 205a BAO 9ndet zufolge der klaren und eindeutigen Anordnung des § 205b BAO auf Landes- und Gemeindeabgaben,

zu denen die Vorauszahlungen nach § 11 des Salzburger Interessentenbeiträgegeset zes gehören, keine Anwendung.
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